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An die Ausbilderinnen 

und Ausbilder 

 

 

 

Informationen zum Schulanfang 

 

 

Sehr geehrte Ausbilderinnen, 

sehr geehrte Ausbilder, 

 

wenn es uns die Landesregierung gestattet, werden wir ab der 

kommenden Woche unser Unterrichtsangebot für die 

Berufsschulklassen ausweiten.  Wir sind vorbereitet, dies ab dem 

04.05.2020 anzubieten, haben aber noch keine Informationen von 

Landes- und Bezirksregierung, ob dies möglich sein wird. Auch wir 

bekommen diese Informationen erst sehr kurzfristig und können Sie 

daher bei einer Verschiebung auf Mitte der Woche nur über die 

Homepage informieren. 
 

Da wir – um die Abstandsregeln einhalten zu können – die Klassen in 

jeweils kleinere Lerngruppen aufgeteilt haben und zusätzlich 30% des 

Kollegiums einer Risikogruppe angehört und deshalb nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden darf, werden wir den Unterricht 

nicht im Umfang der Stundentafel, die nach Lehrplan vorgesehen ist, 

erteilen können. Deshalb wird der Präsenzunterricht teilweise durch 

Angebote im Distanzlernen ergänzt. Wo erforderlich und möglich, 

werden wir einzelne Klassen zu Leistungsfeststellungen – nach 

Vorankündigung durch den Klassenlehrer sowie Information über dsb 

mobile - auch an Distanzlernen-Tagen in die Schule bitten. 
 

Wir stellen dadurch in der Teilzeit-Berufsschule sicher, dass wir den 

vorgesehenen Unterrichtsstoff vermitteln und alle im Schuljahr erteilten 

Fächer auch benoten  können. 
 

Für die Blockschüler ergeben sich durch die Reduktion freie Tage,  die 

wir mit Distanzlernangeboten ausfüllen. Hier konzentrieren wir unsere 

Unterrichtsangebote auf die berufsbezogenen, prüfungsrelevanten 

Fächer.  Fächer, die jetzt nicht angeboten werden können, werden dann 

in der Mittel- bzw. Oberstufe unterrichtet. Das Kursangebot findet nur 

sehr reduziert statt. Sportunterricht entfällt. 
 

Um Ihnen eine Orientierung zu geben, haben wir im neuen 

Stundenplan, den Sie unter dsb mobile, Kennung 222182, Passwort 

mwbk jederzeit einsehen können,  das Distanzlernen grün hinterlegt. 
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  

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten 

Sekretariat 

Montag bis Donnerstag 

7.30 bis 15.00 Uhr 

Freitag 

7.30 bis 12.45 Uhr 
 

Bus 

835, 836 

Karolingerplatz 

Bahn 

701,704 

Karolingerplatz 

U-Bahn 

U71, U73, U83 

Karolingerplatz 

U72 

Suitbertusstraße 

S-Bahn 

S8, S11, S28 

Bilk-S-Bahnhof 
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Für das Gelingen dieser Hybrid-Beschulung ist es sehr wichtig, dass den  

Auszubildenden sowohl in der Teilzeit-Berufsschule als auch in der 

Blockbeschulung Freiräume für das Lernen eingeräumt werden. Inhalte, 

die Ihr Auszubildender durch eine Nicht-Teilnahme am Distanzlernen 

verpasst, muss er ggf. eigenständig nacharbeiten. 

 

Damit der Neuanfang im Präsenzunterricht gelingt, müssen unsere 

Schüler einige Regeln einhalten: 

 

• Alle Anwesenden waschen sich regelmäßig und gründlich die 
Hände mit Seife und halten ständig einen Abstand von 1,50 m. 

• Das Schulgebäude wird unter Wahrung des Abstandsgebots 
betreten. Wir bitten deshalb die Blockschüler zu gestaffelten 

Zeiten zu kommen: 

• Verwaltungsfachangestellte 07:45 Uhr 

• Industriekaufleute 07:55 Uhr 

• Kaufleute für Dialogmarketing und Büromanagement  
08:05 Uhr. 

Einige Ihrer Auszubildenden gehören ggf. auch einer Risikogruppe an. 

Dazu sind den Schülerinnen und Schülern in den letzten Tagen 

Informationen zugeleitet worden. Ich bitte Sie, sich für das Vorgehen 

mit Ihrem Auszubildenden zu besprechen. 
 

Ggf. ist eine Freistellung vom Präsenzunterricht erforderlich, die auf 

schriftlichen, eigenhändig unterschriebenen Antrag durch den 

volljährigen Schüler bzw. dessen Eltern mit Attest über die 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe im Original bei der Schulleitung 

beantragt werden kann. Eine Freistellung für Klassenarbeiten erfolgt 

nicht. Für Kammerprüfungen sind die Kammern als 

Prüfungsverantwortliche zu kontaktieren. 
 

Zu einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr werden wir – wenn wir dafür 

von der Landesregierung grünes Licht bekommen - auch die 

Unterstufen der Teilzeit-Berufsschule wieder in Präsenz beschulen. 

Einstweilen erhalten diese Klassen weiter Distanzunterricht. 

 

Wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, wird der Neuanfang gelingen! 

 

Wir freuen uns jedenfalls sehr darauf! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sabine von Zedlitz 

Schulleiterin 


